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  V056a/2011 

V o r l a g e  
an den 

an den Ausschuss für Sport und Ehrenamt 
 

Antrag des Kegelsportvereins Helmstedt und Umgebung e. V. auf Bezuschussung des 
Baus einer Kegelsportanlage 

 
In der vergangenen Sitzung des ASE am 19.05.2011 wurden durch den Ausschuss folgende 
Fragen geäußert: 
 
1. Hat der Rat seinerzeit bereits eine Grundsatzentscheidung zur Förderung in der Sache ge-

troffen? 
 

• Wenn ja, welche? 
 
2. Gab es hinsichtlich des Förderantrags bereits eine Beschlussfassung? 
 
3. Dient das im Finanzierungsplan enthaltene Darlehen in Höhe von 20.000,00 € nur zur Zwi-

schenfinanzierung für den Zeitraum bis zur Bewilligung/Auszahlung anderweitiger Förder-
mittel oder handelt es sich bei diesem Darlehen um einen regulären Kredit für die Gesamt-
maßnahme, welcher über die Gesamtlaufzeit von 15 Jahren zu tilgen ist? 

 
4. An wen fällt das Eigentum an der nunmehr neu zu errichtenden Kegelbahnanlage im Falle 

einer Auflösung Ihres Kegelsportvereins. 

 
 
Beantwortung 
 
1. Im Hinblick auf den eigentlichen Förderantrag wurde bislang kein Beschluss gefasst. 

 
Der Kegelsportverein nahm zwar bereits im Juni 2007 erstmalig Kontakt zur Stadt Helmstedt 
mit dem Ziel einer Zuschussgewährung auf, jedoch konnte der Kegelsportverein seinen 
Förderantrag erst mit seinem Schreiben vom 22.03.2011 soweit konkretisieren, dass dieser 
nunmehr – erst jetzt - in den politischen Gremien zur Beratung gestellt kann. 
 
Unabhängig von der Frage einer Bezuschussung entsprechend unserer Sportförderungs-
richtlinien wurde im Jahr 2007 in den politischen Gremien über die Befreiung des Kegel-
sportvereins von der Pflicht zur Zahlung eines Ablösungsbetrages für nicht herzustellende 
Kfz-Einstellplätze beraten (V117/2007). Zum damaligen Zeitpunkt beabsichtigte jedoch der 
Kegelsportverein, die Kegelbahnen in den Kellerräumen des Geschäftshauses 
Markt 12/Schuhstraße einzurichten. 

 
In der Vorlage V133/08 wurde der ASE darüber unterrichtet, dass der damalige Antrag des 
Kegelsportvereins verwaltungsseitig in die Prioritätenliste aufgenommen worden ist. Da zum 
damaligen Zeitpunkt keine weiteren Anträge vorlagen, wurde der Antrag hier an erster Stelle 
platziert.  
 

2. Siehe 1. 



 
3. Die diesbezügliche Frage wurde mit Schreiben vom 26.05.2011 an den Kegelsportverein 

gerichtet (Anlage 1). Das Antwortschreiben des Kegelsportvereins vom 05.06.2011 ist als 
Anlage 2 beigefügt. 

 
 

4. Die diesbezügliche Frage wurde mit Schreiben vom 26.05.2011 an den Kegelsportverein 
gerichtet (Anlage 1). Das Antwortschreiben des Kegelsportvereins vom 05.06.2011 ist als 
Anlage 2 beigefügt. 

 
 

Hinsichtlich der seitens der Mitglieder des AJFSS hinterfragten Folgen einer Vereinsauflö-
sung bleibt darüber hinaus anzumerken, dass Maßnahmen, welche nach den Sportförde-
rungsrichtlinien der Stadt Helmstedt bezuschusst werden, gemäß Ziffer 15.4.5 der Sportför-
derungsrichtlinien mindestens 10 Jahre entsprechend ihrem Förderungszweck zu nutzen 
sind. Andernfalls muss die Zuwendung zuzüglich Zinsen ganz oder teilweise zurückgefor-
dert werden. 

 

Berechnungsbeispiel: 

Bindungsfrist (= Gesamtzahl der Nutzungsjahre): 10 Jahre 

verbleibende Restnutzungsdauer (abgerundet): 4 Jahre 

Rückzahlungsbetrag: 4/10 der bewilligten Zuwendung (zzgl. Zinsen) 

 
 
 
Gez. Eisermann 
 
(Eisermann) 
 
Anlagen 
 
 
 






